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Felix Herzog, Strafrecht illustrated. 30 Fälle aus dem Strafrecht in Wort und Bild,
Illustrationen von Matthias Huberty, Merus Verlag, Hamburg 2007, 171 Seiten,
15,90 €

Juristen verfügen mit ihren Fällen über ein spezifisches Mittel zur Veranschaulichung
ohne Bilder. Diesen Fällen fehlt allerdings das Fleisch, und so liegt es nahe, die Fälle
durch Bilder zu ergänzen oder zu ersetzen. Das geschieht jedoch so gut wie gar
nicht. Der Band »Strafrecht illustrated« des Bremer Strafrechtslehrers Felix Herzog
leistet insoweit Pionierarbeit, indem er 30 Tötungsfällen jeweils einen Comic an die
Seite stellt. Auf einer Doppelseite, gelegentlich auch auf aufeinander folgenden
Seiten, wird links die Worterzählung des Falls abgedruckt und rechts die zugehörige
Illustration. Es folgen zwei bis vier Textseiten mit Problemskizze und Lösung.

Der Versuch von Herzog zeigt einiges von den Schwierigkeiten der Vermittlung
juristischen Wissens mit Bildern. Sie sind im Grunde ganz trivial, und fallen mir vor
allem deshalb auf, weil wir bei einem eigenen Versuch mit den gleichen
Schwierigkeiten zu kämpfen hatten. Der Comic ist eine etablierte Gattung der Bild-
Text-Kombination. Eine Reihe längst klassischer Beispiele wie Asterix oder die
Peanuts hat Maßstäbe für Form und Inhalt gesetzt. An einen Zweck-Comic muss
man keine künstlerischen Ansprüche stellen. Aber bei einem für Studenten
bestimmten Lernbuch erwartet man ein gewisses technisches und ästhetisches
Niveau. Das können heute praktisch nur noch professionelle Designer liefern. Dafür
gibt es jedoch bei der Kalkulation juristischer Lernbücher keinen Spielraum. So
müssen innovative Autoren zu amateurhaften Lösungen greifen. So auch Herzog.
Die Comics stammen nach Auskunft des Vorworts von dem »jungen talentierten
Comic-Zeichner« Matthias Huberty. Aus einer Rezension in der Süddeutschen
Zeitung Nr. 115 vom 21. Mai 2007, S. 16 (die sich in erster Linie mit der Person des
Autors befasst) erfährt man, dass es sich um einen Klassenkameraden der Tochter
des Autors handeln soll. Tatsächlich wirken die Zeichnungen eher grob. Der
Zeichner verlässt sich zu wenig auf Umrisse, sondern arbeitet mit Quasi-
Schraffuren. Dadurch werden die Bilder verdunkelt, und man entbehrt die Farbe
noch stärker. Der Stil ist nicht ganz einheitlich. Die Bilder fallen sehr klein aus. Man
muss schon genau hinsehen, um das Bildgeschehen zu erkennen. Auch die
Sprechblasen sind schwer leserlich.
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Comics sind eigentlich Bildergeschichten, die auf einem festen Inventar von Rollen
aufbauen und sich damit zur Fortsetzung eignen. Nach diesem Maßstab handelt es
sich bei den Illustrationen in »Strafrecht illustrated« nicht um Comics, sondern um
Cartoons. Comics und Cartoons enthalten zwar regelmäßig Textelemente, sind aber
in dem Sinne autark, dass sie nicht auf eine Verdoppelung der Geschichte durch
eine reine Textversion angewiesen sind. In »Strafrecht illustrated« laufen jedoch
Bild- und Textversion der Fallerzählung parallel. Die Bilder bieten keine Information,
die nicht schon im Text enthalten wäre. Eine Ausnahme bildet der »Hatschi-Peng-
Fall«, der deshalb hier als Beispiel gewählt wird.

Hier erfährt man erst aus der Illustration, dass der Schuss, der die Ehefrau tötet,
sich versehentlich löst, als der Täter beim Reinigen der Waffe niesen muss. Der
Autor hat sich sonst aber nicht auf die Bilder verlassen und demonstriert damit,
sicher ungewollt, die Leistungsfähigkeit des Textes. Man wagt kaum zu hoffen, dass
die Nutzer des Buches tatsächlich neben dem Text oder gar an Stelle des Textes
auch die Bilder sorgfältig »lesen«.

»Strafrecht illustrated« ist eher ein Beleg für die Anschaulichkeit verbaler
Fallschilderungen als für den Mehrwert von Bildern. Diese Feststellung ist nicht als
Kritik gemeint, sondern sie soll auf die in der Sache begründeten Schwierigkeiten
eines solchen Unternehmens hinweisen. Juristen haben eine erfolgreiche Tradition,
um mit sprachlichen Mitteln, insbesondere auch mit markanten Fallgeschichten,
Anschaulichkeit herzustellen. Wenn man diese Mittel durch zusätzliche Bilder
übertreffen will, so ist ein Aufwand erforderlich, der sich für ein Lernbuch so schnell
nicht wird beibringen lassen.

Wenn »Strafrecht illustrated« dennoch in einigen Buchanzeigen freudig begrüßt
worden ist, so vermutlich deshalb, weil es überhaupt Comics enthält, nicht aber,
weil die Text-Bild-Kombination hier besonders gelungen wäre oder gar einen
Mehrwert vermittelt. Die ausgewählten Fälle sind schon in Textform so einprägsam
und die Lösungshinweise sind so kurz und klar formuliert, dass die Bilder im Grunde
überflüssig sind. Wenn sie einen Zusatznutzen bieten, dann vielleicht den, dass man
das Buch überhaupt erst aus Neugier auf die Bilder zur Hand nimmt.

(Vgl. zu Comics und Cartoons in der Juristenausbildung Röhl/Ulbrich, Recht

http://recht-anschaulich.lookingintomedia.com/wp-content/uploads/2008/05/hatschi-peng-fall-rotiert-klein.gif
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anschaulich, S. 123 ff u. 173 ff.)
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